
Register der Bearbeitungstätigkeiten – EDÖB

Pensionskasse PRESV

Einzelheiten der Eingabe
Registernummer

Verantwortlich für Bearbeitung PRESV

Bezeichnung

Zweck

Datum der Stiftung
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Persönliche Daten

Basisdaten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) x x x x x x x x x x x x x - x x

Demographische Daten (Geburtsdatum, Geschlecht) x x x x x x x x x x x - x - - x

Familenbezogene Daten (Partner, Kinder) x x - - x - x x x x x - - - - x

Sozialversicherungsnummer/AHV-Nummer x x x x x x - x x x x x x x

Bankverbindungen x x - - x x - x x x x x - - - x

Löhne/Beitragszahlungen x - x x x - x x x x x - x - - x

Versicherungsausweise x x x - x - - x x x x - - - - -

Entscheide über rückversicherte Renten x x x - x - x x x x x - - - - x

Berechnung von nicht rückversicherten Leistungen x x x - x x - x x x x - - - - -

Einlagen (Freizügigkeitsleistung/Einkauf/…) x - x - x - - x x x x - - - - -

Überweisungen (Austritte/Renten/WEF/…) x x x - x x - x x x x x - - x -

Protokollierung von Telefongesprächen x x x - x - - x x - x - - - - -

Brief- und E-Mailverkehr, Vollmachten, Unterschriftsberechtigungen, 

Einverständniserklärungen x x x - x - - x x - x - - - - -

Steuerdaten gemäss Vorschriften x x x - x - - x x - x - - - - -

Sensible persönliche Daten (Art. 5 lit. C DSG)

Kopie der Identitätskarte x x x - x x - x x - x x - - - x

Gesundheitsdaten, damit verbundene Vollmacht x x x - x - x x x - x - - - - -

Intimsphäre - - - - - - - - - - - - - - - -

Rassen- und ethnische Herkunft - - - - - - - - - - - - - - - -

Genetische Daten - - - - - - - - - - - - - - - -

Daten über strafrechtliche oder administrative Verfolgungen und Sanktionen x x x - x - - x x - x - - - - -

Daten über Sozialhilfemassnahmen, betreibungsrechtliche Daten x x x - x - - x x - x - - - - -

Festlegung der Kategorien

Rentner und Begünstigte :

Behörden : 

Andere PK/BVG-Stiftungen :

Verwaltung PRESV : 

PRESV – Prévoyance Santé Valais

13.04.1984

Betroffene 

Personen
Datenempfänger

PRESV bezweckt die Durchführung der beruflichen Vorsorge für Selbständigerwerbende, 

Arbeitgeber und ihre in Art. 3 definierten Arbeitnehmer im Alter, bei Invalidität und Tod 

unter Beachtung der Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, 

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG). Diese Vorsorge kann, sofern es das 

Reglement vorsieht, über die obligatorischen gesetzlichen Pflichtleistungen hinausgehen 

oder sich auf Leistungen bei Krankheit und Unfall ausweiten. PRESV kann ebenfalls 

Leistungen in der beruflichen Vorsorge an andere Stiftungen erbringen, sofern diese 

Tätigkeit ihr Kerngeschäft nicht beeinträchtigt und die Versicherten oder Leistungsbezüger 

dieser Stiftungen zum Versichertenkreis von PRESV zählen. PRESV kann hingegen unter 

keinen Umständen Verpflichtungen eines Arbeitgebers übernehmen, die diesem durch 

das Gesetz oder eine Kollektivvereinbarung auferlegt sind oder auferlegt werden. Zur 

Erreichung ihres Zwecks kann PRESV insbesondere Versicherungsverträge bei 

Gesellschaften abschliessen, die der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) 

unterstehen.

304018

Rentner und Bezüger von IV-Renten - Partner und Kinder

insbesondere Aufsichtsbehörde, Gerichte, gesetzlicher Vertreter, …

andere Pensionskassen, Auffangeinrichtung, Freizügigkeitskonto

PRESV-Mitarbeiter und Mitglieder des Stiftungsrats



Einzelheiten der Eingabe

Aufbewahrungsdauer

Beschreibung der Sicherheitsmassnahmen für persönliche Daten

gemäss Art. 8 DSG

Rechtsgrundlage
Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)

Datenübermittlung ins Ausland

Artikel 27i, Artikel 27j

Nein

10 Jahre ab Ende des Leistungsanspruchs. Wird keine Vorsorgeleistung ausbezahlt, weil 

die versicherte Person nicht von Ihrem Recht darauf Gebrauch gemacht hat, sind die 

Unterlagen bis zu dem Zeitpunkt aufzubewahren, an dem die versicherte Person 100 Jahre 

alt ist oder geworden wäre.

Kontrolle des Zugangs, des Benutzers, des Datenträgers, des Speichers, des Transports, 

der Verfügbarkeit, der Systemsicherheit, der Eingaben, der Offenlegung.

Artikel 85a, Artikel 85b, Artikel 86a, Artikel 41 Abs. 6, Artikel 41 Abs. 8


